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Vollzug des Bayerischen Straflen- und Wegegesetzes (BayStrWG), Sondernutzung

Die Verwaltungsgemeinschaft HeI3dorf erlässt gem. Art. 18 BayStrWG als StraBenverkehrsbehorde für die
Mitgliedsgemeinden Hefidorf und Grofienseebach folgende

Sondernutzungserlaubnis
zur befristeten Aufstellung von Werbetragern auf öffentlichen Verkehrsgrund

¯ innerhaib der Gemeinde Hefldorf mit Ortsteilen
¯ sowie innerhalb der Gemeinde Grol3enseebach

o für die Zeit von 25.08.2023 his 08.10.2023

o anlässlich der Landtags- und Bezirkswahl 2023

(1) Diese Erlaubnis istjederzeit widerruflich. Im Falle des Widerrufs oder bei Sperrung, Anderung oder Em-
ziehung der Stral3en besteht kein Ersatzanspruch. Von HaftungsansprUchen Drifter, einschliefihich gerichtlicher
und aul3ergerichtlicher Kosten ist der Stra13enbaulasttrager freizustellen.
(2) Sie gilt nur für den Erlaubnisnehmer und seine Rechtsnachfolger. Die Ausubung der Sondernutzung durch
Dritte bedarf der Zustimmung. Kommt der Erlaubnisnehmer einer Verpflichtung, die sich aus dieser Erlaubnis
ergibt, trotz vorheriger Aufforderung innerhaib einer gesetzlichen Frist nicht nach, so ist die Verwaltungsge-
meinschaft Hel3dorf berechtigt, das nach ihrem Ermessen Erforderliche, auf Kosten des Erlaubnisnehmers zu
veranlassen oder die Erlaubnis - auch bei befristeter Sondernutzung - zu widerrufen. Wird die Sicherheit des
Verkehrs gefiihrdet, kann die Aufforderung und Fristsetzung unterbleiben.

(3) Alle im Zusammenhang mit dem Bestand und der AusUbung der Sondernutzung sich ergebenden Mehr-
aufwendungen und Schäden sind der Verwaltungsgemeinschaft He13dorf zu ersetzen.

(4) Das Anbringen der Plakate ist so durchzufUhren, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht
beeintrachtigt wird. Der Erlaubnisnehmer hat alle zum Schutz der Stra13e, des Gehweges und des StraBen- und
Gehwegverkehrs erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.
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(5) Die Sicherheit des Verkehrs muss gewahrt, seine Leichtigkeit darf allenfalls im Fufigangerbereich
beeinträchtigt werden. Deshaib sind Ptakatstander auflerhaib des Verkehrsraums für den Fahrverkehr
aufzustellen. Sie dürfen Fufiganger nicht ubermäflig behindern.

(6) An Verkehrseinrichtungen (Ampelmasten, Leitpfosten, Schaltkästen, Schutzplanken, Geländer) sowie
an Bauwerken (BrUcken, StUtzmauern) und Verkehrszeichen, die sich aufdenfliefienden Verkehr beziehen
und deren Aufstellungsvorrichtungen dUrfen die Plakatschilder nicht angebracht werden. Die gilt auch für
Buswartehäuschen.

(7) Uber der Fahrbahn und an Verkehrsinseln durfen keine Werbeanlagen angebracht werden.

(8) Die Plakatschilder dUrfen nicht beleuchtet werden. Sie dUrfen in Form und Farbe nicht zu Verwechslun-
gen mit amtlichen Stral3enverkehrszeichen Anlass geben und durfen diese nicht verdecken.

(9) Im Bereich von Kreuzungen und Zufahrten sind die Werbeanlagen so aufzustellen, dass die notwendigen
Sichtfelder (Sichtdreiecke) nicht beeintrachtigt werden.

(10) Die Werbeanlagen durfen das Lichtraumprofil der StraBen nicht einengen. Das Lichtraumprofil setzt
sich wie folgt zusammen:
- Höhe tiber der Fahrbahn: 4,5 m

- HBhe über Geh- und Radweg: 2,5 m

- Seitlicher Abstand von der Bordsteinkante: 0,5 m

(11) Die Werbetrager mUssen hinsichtlich Standfestigkeit und Konstruktion den statischen Beanspruchungen
nach den einschlagigen Vorschriften, insbesondere der Windlast, genugen Der Boden darf durch das Aufstel-
len der Werbetrager nicht beschadigt werden. Es durfen keine Löcher gegraben werden. Die Standsicherheit
bzw. die Befestigung der Plakatschilder ist vom Antragsteller laufend zu uberwachen.

(12) Die Abfallbeseitigung hat durch den Sondemutzungsnehmer zu erfolgen.

(13) Die Plakatschilder sind bis spätestens fünf Tage nach Ende des Genehmigungszeitraums wieder
abzubauen. Bei Nichtbeachtung erfolgt nach 14 Tagen eine Ersatzvomahme auf Kosten des Sondemutzungs-
nehmers.

(14) Den Weisungen der gemeindlichen Bauhöfe, des Kreisbauhofs und der StraBenmeisterei Höchstadt ist
unbedingt Folge zu leisten

Gründe
Die Verwaltungsgemeinschaft HeBdorf ist gemaB Art. 18 Abs. 1 BayStrWG für den Erlass dieser Erlaubnis
zustandig. Die angestrebte Benutzung erstreckt sich auf den von den Gemeinden unterhaltenen, dem öffentli-
chen Verkehr gewid(neten Strafien und Wegen. Das Vorhaben geht Uber den Gemeingebrauch hinaus.

Gebühren
Dieser Bescheid erggebtihrenfrei.

Maiwa

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhaib eines Monats nach seller Bekanntgabe Kiage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach,
Postanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach,

Hausanschrift: Promenade 24-28, 91522 Ansbach.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer thr den Schriftformersatz
zugelassenen Form moglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet

rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Kiageerhebung eine Verfahrens-
gebUhr ffillig.


